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ein und erfordert de» weiteren, daß

- alle Verhafteten sowie deren mitgeführten Gegenstände 
sorgfältig Ku durchsuchen und mitgeführte versteckte 
Beweismittel zu sichern sowie zu dokumentieren sind,

- die zeitweilig in Verwahrung zu nehmenden Sachen und 
Gegenstände exakt registriert und die notwendigen er- 
kennungsdienstlichen Maßnahmen durchgeführt werden,

- Verhaftete bei ihrer Aufnahme in den Untersuchung»- 
haftanstalten ärztlich zu untersuchen sind sowie

- die ihnen während der Untersuchungshaft zustehenden 
Rechte und obliegenden Pflichten bekannt gegeben wer
den.

2. Die Unterbringung der Inhaftierten entsprechend den vor
gesehenen bzw. erforderlichen Unterbringungsarten.
Die UHVO unterscheidet dabei zwischen Binzel- und Gemein
schaft »Unterbringung. Die in der Praxis vorrangig ange
wandte Art ist die Gemeinsohaftsunterbringung. Diese ist 
natürlich unter strenger Einhaltung der Trennungsgrund— 
sätze gemäß Abschnitt V, Punkt 3 der UHVO durohzusetzen.

3. Die durchgängige Kontrolle und Sicherung der Inhaftierten 
in- und außerhalb der Verwahrräume, bei Vorführungen, 
Transporten und Prozessen.

k. Die Gewährleistung der materiellen Versorgung, des Gesund
heitsschutzes, der Hygiene und medizinischen Betreuung.

5. Die Gewährleistung der Rechte Inhaftierter und konsequen
te Durchsetzung ihrer Pflichten.
Nach den Bestimmungen der UHVO 1st Inhaftierten insbeson
dere das Recht auf


